
 

 

Förderung in Sachsen durch die 

Sächsische Aufbau Bank (SAB) 
 

 

Das Land Sachsen fördert seit Herbst 2007 mit EU Mittel Wei-

terbildung. Es werden 80% der Gebühren für Vorbereitungs-

kurse finanziert. Gefördert werden jedoch nur kleine und mitt-

lere Unternehmen (keine Privatpersonen) mit maximal 500 Mi-

tarbeitern und mit Sitz oder Betriebsstätte in Sachsen. D.h. 

Ihre Kanzlei bzw. Ihr Arbeitgeber muss die Förderung beantra-

gen und den Kurs zunächst zahlen. 

 

 

Wichtig: Sie dürfen sich erst nach Zusage der Förderung zum 

Vorbereitungskurs anmelden. Zudem sollten Sie den Antrag 

mindestens 8 Wochen vor Kursbeginn stellen (besser noch frü-

her), da die Bearbeitung bis zu 6 Wochen dauern kann. 

 

 

Informationen und Antragstellung: Die Förderung muss bei 

der Sächsischen Aufbaubank beantragt werden. Informationen 

(eine Menge pdf´s inkl. aller notwendigen Antragsformulare) 

finden Sie unter im Internet unter*: 

www.sab.sachsen.de/de/foerderung/programme/p_arbeit/fp_ar

beit/detailfp_esf_2431.html 

 

Lassen Sie sich aber von der SAB beraten, die ganze Sache ist 

ein wenig kompliziert. Sprechen Sie aber bitte vor oder 

nach Beratung auf jeden Fall auch mit uns, bevor Sie die 

Förderung beantragen (030-2618932). 

 

Tel. und Adressen für Leipzig, Chemnitz und Dresden finden Sie 

unter: www.sab.sachsen.de/de/kontakt/persoenlich/index.html 

 

 
 
 
 
 
 

* diese Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite 

www.bannas.com und dann auf Steuerberater. Unten links nun Förderung in 

Sachsen. Dort brauchen Sie dann nur noch bequem auf die Links zu klicken 


